
Biertelfährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Ahaehmer: 20 Sgr. t t die reſp.

Anſtalten überall nur
22 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.
mitherausgegeben vo

Snſferate für den Coarier werden ans
genommen: Jn Leipzig in der

r O n r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,O Univerſitätsſtraße, Sewandhaus No. 4.
In Magdeburg in der Creus
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

re

Zeitung
und Land.

Unter Verantwortlichkeit der Verlags Expedition
n Dr. Schadeberg.

Se für den Conrter beſtimmten Mittheilungen Sendungen bittet man, wie biéher, an die Expedition des Couriers

D. v

(bei Schwetſchke) zu richten.

Halle, Dienstag den 6. Januar 1846.
Hierzu eine Beilage.

d erneeee e
Deutſchland.

Halle, d. 5. Januar. Dem verewigten Kanzler Au
guſt Hermann Niemeyer und deſſen Sohne, dem zei-
tigen Director der Franckeſchen Stiftungen und des Königl.
Pädagogiums Hermann Agathon Niemeyer, galt
heute ein WeiheAct, ſchon und ſinnig, und fur alle Ge
muther, welche das Gute und Wohlanſtaändige hier recht
das Bonum et honestum) lieben, erhebend und erquickend.
Die große padagogiſche Wirkſamkeit, durch welche Nie-
meyer, Vater und Sohn, während eines langen Zeitlau-
fes, namentlich auch in ihrer Stellung als Vorſteher des
Königl. Pädagogiums ſich verdient gemacht, hatte Veran-
laſſung gegeben, daß ein Kreis von Verehrern und zum
Theil früheren Zoöglingen der letztgenannten Anſtalt zuſam
mentrat, um dem Gefuhle ihres Dankes auch einen äuße-
ren Ausdruck zu verſchaffen. Ein Comité beſtehend aus
den Herren Graf v. d. Aſſeburg, ViceOber-Jagermei-
ſter, v. Graevenitz, ErbTruchſeß, v. Grunberg, Kam-
merherr, Graf v. Hohenthal auf Hohenpriesnitz, L. Ja-
cob, Fabrikherr, Keferſtein, Fabrikherr, Koch, Amt-
mann H. v. Natzmer, Oberſt, Pfaff, Rittergutsbeſitzer
v. Rauchhaupt, Major, Graf v. Sepydewitz, Land-
rath, Graf Solms, Ober Jaägermeiſter, Thilo, Kon-
ſiſtorial- Rath und von Veltheim auf Veltheimsburg,
forderte Gleichgeſinnte zu Beiträagen fur eine Marmorbuſte
des verewigten Kanzlers auf, welche durch den Profeſſor
Wichmann in Berlin gearbeitet und dem Director Nie-
meyer an deſſen Geburtstage zur Aufſtellung in dem
Actusſaale des Pädagogiums übergeben werden ſollte. Der
Ertrag der Zeichnungen ergab gegen 800 Thlr., und am
heutigen Tage erhielt die Abſicht jener Verehrer des Nie-
e Namens durch die Ueberreichung des vortreff
lich gebildeten Kunſtwerkes ihre Vollziehung. Eine Depu-
tation, an deren Spitze der Kammerherr von Gruünberg
auf Loöbnitz die Widmungsrede ſprach, hatte ſich in der

Mittagsſtunde bei dem Director Niemeyer eingefunden,
und demſelben zugleich ein Album, das von dem Schul-
Collegen Spieß meiſterhaft ausgefuhrt iſt, als Weihe-
und Gedächtnißblatt ubergeben. Die Titelſchrift dieſes Al-

bums lautet:
Dem zeitigen Director des Königl. Pädagogiums

in Halle
Dr. Hermann Agathon

welcher
die wahren Bedürfniſſe der Zeit erkennend,

das heilbringende Werk ſeines ausgezeichneten Vaters
beſonnen fortſetzt,

widmen wir deſſen Bildniß
als Ausdruck unſerer Liebe, Dankbarkeit

und Verehrung.
Es ſei das Band, welches eine ſchöne Vergangenheit mit
der lebensfriſchen Gegenwart und einer hoffnungsreichen

Zukunft bedeuntungsvoll verbindet.
Von dem Lehrer Collegium des Pädagogiums wurde eine
lateiniſche Begluckwünſchung uüberreicht, und wie Viele
wunſchen noch Gluck zu einem ſolchen Ereigniſſe, als zu
einer wiederholten Anerkennung großer Verdienſte und der
Bewahrung treuer und achter Geſinnung!

Eine andere Buſte des Kanzlers Niemeyer ſchmuckt
bekanntlich die Aula des Univerſitätsgebäudes, wohin ſie
durch den verewigten König Friedrich Wilhelm III.
in der höchſten Anerkennung jenes großen trefflichen Man-
nes, deſſen Gedächtniß auch ſo erhalten bleiben ſollte, ge
ſtiftet wurde.

Von der Saale, d. 1. Januar. (Ueber die Be
deutung des deutſchen Ausfuhrhandels an land-
wirthſchaftl.Produkten nach England.) (Fortſetzung.)
Einen eben ſo ſchlagenden Beweis, wie geringfügig
der Handel mit landwirthſchaftlichen Produkten im Ver-
gleich zum einheimiſchen Verbrauche iſt, liefert der Artikel

Niemeyger,



Welin. Liſt bemerkt: „Schon die Statiſtik Frankreichs,
das doch funfzehnmal mehr Wein producirt als Deutſch
land, beweiſt, wie auch dort die Produktion hauptſächlich von
der innern Konſumtion abhängt, und wie thoöricht das Be
gehren der weinbauenden Provinzen Frankreichs iſt, wle
ſehr ſße gegen ihr eignes Jntereſſe ſprechen, wenn ſie ver
langen, Frankreich ſolle fur die Weinausfuhr nach England
ſeine vorzüglichſten Jnduſtriezweige den Engländern zum
Opfer bringen. Frankreich producirt etwa 924 Mill. Gal-
lonen (etwa 7300 Mill. Flaſchen), davon gehen ins Ausland
243 Mill. oder der 36ſte Theil der Totalproduftlon. Da-
von konſumirt England im Durchſchnitt 280000 (1400000
Flaſchen) oder den 85. Theil der geſammten Ausfuhr oder
T/g200 Theil der Geſfammtproduktlon. Ja Engktand, Jrland
und Schottland werden gegen 6 Mill. Gallonen Wein konſu
mirt, in Frankreich dagegen nahe an 900 Mill. Gallonen; in
England kommt daher auf den Kopf durchſchnittlich und in
Frankreich 27 Gallonen oder 124 mal mehr als in Eng
land. Jn Frankreich verbrauchte im Durchſchnitt ein Ma-
nufakturiſt doppelt ſoviel als ein Agrikulturiſt, nämlich 41
Gallonen. Es werden daher 600000 Manufakturiſten in
Frankreich ſo viel Wein verzehren, als die ganze ubrige
Welt den Franzoſen Wein abkauft, und nur 6832 franzoſi
ſche Manufakturiſten verbrauchen der Quantität nach ſo viel
franzöſiſche Weine als ganz Großbritannien und Jrland.
Wenn nun die Baumwollinduſtrie 5 bis 600000 Menſchen
in Frankreich beſchäftigt und nährt, ſo iſt ihre Konſumtion
den franzöſiſchen Weinbauern ſo viel werth, als die Wein
ausfuhr nach der ganzen Welt, und ungefähr hundert mal

mehr als die Weinausfuhr nach Großbritannien und Jrland.
Von den nach England ausgeführten franzöſiſchen Weinen
(280000 Gall. oder 1400000 Floſchen) kommen bei 27
Mill. Briten auf den Kopf kaum Flaſche oder unge-
fähr ein Eßloöffel voll.“

„Die ganze Weinproduktion im Zollkverein beträgt nach
Diterici 259 Mill. Quart oder ungefähr 56 Mill. Gallonen,
etwa der franzöſiſchen Produktion, davon wurden 43
Mill. Quart oder 1 Mill. Gallonen, ungefähr der 50ſte
Theil, ausgeführt, das melſte wohl nach Holland und Nord
deutſchland. Rechnen wir, daß die Auefuhr Deutſchlands
nach England mit der Ausfuhr Frankreichs nach England
nach dem Vertzältniß der Produkt'on beider Länder gleich groß
ſei, ſo hätte Deutſchland ungefähr 100000 Flaſchen an
England abgeſetzt und es wäre auf 1 Bewohner von Groß-
pritannien und Frland nicht mehr als der 270ſte Theil einer
Flaſche oder vielleicht 10 Tropfen Rhein Moſel- oder
Le ſtenwein gekommen.

„Hiermit iſt wie Liſt ſagtt dargethen worden,
daß die deutſche Land wirthſchaft die Engländer auf 1 Tag
9 Stunden mit Lebensmitteln verſieht, daß ſie ihnen zu ih-
rer Bekleidung 1 Loth Wolle abläßt und höchſtens dem
Manne 10 Tropfen Rheinwein jährlich zu reichen die Er-
laubniß hat. Sehen wir nun, ob die Engländer zu Hauſe
nach dieſem homöopathiſchen Maßſtab leben.

Ferner beſpricht Liſt die Beziehung der Landwirth-
ſchaft zur Jnduſtrie und zum Handel. Man hat in der
neueſten Zeit gefliſſentlich die Meinung zu verbreiten geſucht,
daß in voikswirthſchaftlicher Hinſicht eine grundfaätzliche Ver-
ſchiedenheit zwiſchen der Landwirthſchaft und der Manufak
turthätigkeit beſtehe. Es kann aber keinen größern Jrrthum
geben, als dieſen. Zwiſchen der Landwirthfchaft als der Er
zeugerin von Lebensmitteln und der Manufaktur als der
Erzeugerin von Genußmitteln beſteht die innigſte Verwand-
ſchaft ſie ſind die beiden Weſen, aus welchen ſo zu ſagen
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Mechaniker, den Kunſtler, den Chemiker zu Hülfe.
ſetzung folgt.)

die geſunde volkswirthſchaftliche Ehe gebildet wird. Die
eine iſt ſo gut ein Manufakturzweig wie die andere bet
beiden wird Kapital angelegt, wird dahin getrachtet, in
der kürzeſten Zeit und mit den wohlfeilſten Mitteln den Be
darf von verkaufbaren Gegenſtänden zum Verbrauche zu
liefern, und dadurch möglichſt große Gewinne zu erzielen

Freilich zeigt ſich, je weiter man in der Geſchichte beider
Zweige der menſchlichen Thätigkeit zurückgeht, eine um ſo

bedeutendere Verſchiedenheit zwiſchen dem Anbau des Bodens
und allen jenen Kunſten, die man gewöhnlich Manufaktureg
nennt aber unter den Fortſchritten, die in beiden gemacht

ſind, iſt dieſer Unterſchied längſt verſchwunden und jeden Tag
werden beide große Zweige der Erwerbsthätigkeit einander

näher gebracht und mehr und mehr falken ihre Kreiſe in
einander. Der Landmanu baut nicht länger ſeine Scheunen
ſeibſt, er verfertigt nicht länger ſein Geſchirr und ſeine
Werkzeuge ſelbſt er ruft den Maurer, den Wagenbauer, den

(Fort

Berlin, d. 4. Jan. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Kreis Wundarzte Grimm zu Muhlhauſen im Re
gierungs-Bezirke Erfurt, den Rothen AdlerOrden dritter
Klaſſe mit der Schleife zu verleihen.

Der bisherige OberLandesgerichts Aſſeſſor Block ſt
zum Juſtiz-Kommiſſarius bei dem graflich ſtolbergſchen Land

gerichte in Roßla, mit Zulaſſung zur Praxis bei der graf
lichen Juſtiz-Kanzlei in Stolberg, dem graflichen Gerichts

Amte Heringen, dem Land und Stadtgerichte in Sangev-
hauſen und der Gerichts Kommiſſion zu Artern, ſo wie
zum Notar im Bezirke des OberLandesgerichts zu Naum

burg beſtellt.
Am Schluſſe des Jahres 1845 zahlt der Preußiſche

Staat 21 aktive und nicht aktive Miniſter, und zwar 12,
welche im Beſitz von Portefeuilles ſind, an der Spitze ein

zelner oder mehrerer Centralbehörden ſtehen oder im Königl.
Kabinet beſchäftigt ſind (der Furſt Wittgenſtein, der Ge
neral der Jnf. v. Boyen, der General Poſtmeiſter von

Nagler, der Chef der Geldinſtitute Rother, der Miniſter
der geiſtlichen, Unterrichts und Medicinal Angelegenhei
ten Vr. Eichhorn, der Kabinets und Schatzminiſter Gen.

der Jnf. v. Thile, der Chef der zweiten Abtheilung im
Hausminiſterium Gen. Graf Stolberg, der Chef des Mi

niſteriums fur die Reviſion der Geſetzgebung Dr. v. Sa
vigny, der Kabinetsminiſter und interm. Chef des Depar

tements des Jnnern v. Bodelſchwingh, der Chef der Ju
ſtiz Uhden, der Finanzminiſter Flottwell und der Miniſter

der auswärtigen Angelegenheiten von Canitz). Ferner
welchen beſondere Funktionen übertragen ſind (der zweite
Präſident des Staatsrathes v. Rochow, der Chef Praſi
dent des Geh. Obertribunals Muühler und der Obermar-
ſchall Br. v. Werther), endlich 6 Staatsminiſter außer
Dienſt (v. Kamptz, v. Ladenberg, v. Schoön, Graf v. Al
vensleben, Freih. v. Bülow und Graf Arnim). Außer
dem Hrn. v Schön und dem Grafen v. Alvensleben be
finden ſie ſich jetzt ſammtlich in Berlin.

Das Juſtiz Miniſterialblatt vom 2. Januar enthält
nachſtehende Cabinets -Ordre:

„Auf Jhren Bericht vom 25. v. M. genehmige Jch, duß
den gerichtlichen Commmiſſarien bei Dienſtreiſen in Partheiſas
chen, zu welchen ihnen von den Partheien ein Fuhrwerk geſtellt
worden iſt, zur Deckung von Trinkgeldern und anderen, durch
Beläge nicht wohl zu juſtificirenden Neben- Ausgaben ein
Pauſch Quantum von 20 Sgr. für die Station von 3 Me
ien, wenn ſie zur Reiſe mit Extrapoſt berechtigt ſind, und von



5 Sgr. für die Station von 2 Meiken, wenn ſie dies Recht nicht
haben, bewilligt werde. Charlottenburg, den 5. Dezember 1845.
Friedrich Wilhelm. An den Staats und Juſtiz- Mini-

ſter Uhden“. ßDieſelbe Nummer enthält einen Plenar Beſchluß des
K!: Geh. Ober Tribunals vom 21. Rovember, wonach
bei Beſitzſtreitigkeiten die Nichtigkeitsbeſchwerde unzulaſſig
ift, wenn der nach Gelde zu ſchatzende Werth des Streit
Gegenſtandes 50 Thaler oder weniger beträgt.

Köln, d. 39. Dec. Durch die Eroöffnung der Köln
Mindener Eiſenbahn erfreut ſich unſere Stadt eines geſtei-
gerten Verkehres, was ſchon die bedeutende Frequenz der
befahrenen Strecke beweiſet, denn die Einnahme der Eiſen-
bahn- Geſellſchaft hat, trotz des höchſt ungunſtigen Wetters,
täglich circa 300 Thlr. betragen, ein Reſultat, was gar
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die Verbindung der rheiniſchen mit der KölnMindener Ei
ſenbahn, vorläufig durch ein Dampfſchiff eine Dampf-
Fahre iſt bereits zu Ruhrort in Bau begriffen darge-
ſtellt. Der Traject mittelſt dieſes Dampfbootes wird ſich
indeß nicht allein auf den Transport der Eiſenbahn Rei-
ſenden beſchränken, ſondern ſoll zum allgemeinen Gebrau-
che dienrn. Der untere Stadttheil erhält dadurch eine er
leichterte Verbindung mit dem jenſeitigen Rheinufer, und
es findet nunmehr die Kommunikation zwiſchen beiden Ufern
ununterbrochen ſtatt welche bisher bei dem häufigen Aus
fahren der Schiffbrucke, beim Durchlaſſen der Dampfſchiffe
und Flöße, oft Stunden lang unterbrochen ward. Der

Rhein hat augenblicklich eine bedeutende Höhe erreicht, und
wenn das Waſſer während dieſes Tages ſo im Wachſen
bleibt wie geſtern, dann wird der vorjahrige hohe Waſſer
ſtand erreicht.nicht erwartet wurde. Mit dem 1. Januar wird nun auch

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Folgende Dokumente, als:
der Erbreceß über den Nachlaß der ver

ehelichten Stephan, Marie Roſine,
gebornen Gebhardt, vom 27. Sep-
tember, ausgefsrtiget den 17. October
1817, als Schuld- Urkunde über dreimal
25 Thaler, von Johann Chriſtoph Ste
phan zu Halle entrichtendes mütter
tiches Erbtheil der Geſchwiſter Johann
Gottlob Stephan, Marie Roſine Ste-
phan und Johanne Friederike Ste-
phan, nebſt dem Hypotheken- Scheine
über Eintragung dieſer Summen auf
dem Grundſtück Halle Nr. 800 vom
4. April 1826, jetzt noch gültig. über
25 Thaler

zu Schiepzig über 600 Thaler Jllaten
der verehelichten Johanns Sophie Bolze,
gebornen Knape vom 4. Decbr. 1828,
nebſt Hypotheken- Schein vom 25. März.
1831, ingleichen dem Erbvergleiche vom
24. Januar 1832 und Nachtrag vom
13. Februar 1834, ausgefertiget. den
24. Februar 1834, als Dokument über
498 Thaler 3 Sgr. von dem Koſſathen
Johann Andreas Bolze zu Schiepzig
zu gewährendes Muttergut der Geſchwi-
ſter Johanne Friederike Bolze, Johann
Friedrich Karl Bolze und Friedrich
Ferdinand Bolze, nebſt Hypotheken-
Schein über die Eintragung der Forde-
rung auf den Grundſtücken Schiepzig
Nr. 14 und 15 vom 22. April 1834;

c das Bekenntniß des Koſſathen Johann
Gottlieb Kanitz zu Harsdorf über 25
Thaler Jllaten ſeiner Ehefrau Marie
Eliſabeth Kanitz, gebornen Scheibe
vom 30. April 1829 mit Nachtrag vom 5.,
ausgefertiget den 7. September ejusdem,
und HypothekenSchein über die Eintra
gung auf dem Gute Harsdorf Nr. 5
vom 21. Mai 1831;

das Bekenntniß des Andreas Bolze

Johanne Dorothea, gebornen Körting,
vom 5. April 1825, nebſt Hypothekey-
Scheinen über die am 16. October 1827
erfolgte Eintragung auf dem Gute Eis-
dorf Nr. 13, vom 16. October 1827,
ſowie auf Nr. 22, Eisdorf de dato den
24. Juni 1830

e) das Schuld Bekenntniß des Johann
Chriſtian Müller zu Wettin über 40
Thaler Erbegelder des abweſenden Schnei-
der Johann Friedrich Karl Jung da-
ſelbſt, vom. 8. October 1817, nebſt Hy-
pothekenSchein vom 30. Decbr. 1828
über die Eintragung auf dem Hauſe
Nr. 189 Wettin

f) die Protokolle vom 3. Mai 1814 und
8. Auguſt 1815, worin ſich der Zim-
mergeſelle Johann Michael Horn zu
Halle unter Verpfändung. ſeines Grund
ſtückes Halle Nr. 2082 verpflichtet hat,
jedem ſeiner beiden Kinder Friedrich Wil
helm Horn und Roſine Sophie Horn
5 Thaler Muttergut zu zahlen nebſt Hy
potheken- Schein vom 31. October 1826;

g) die Schuld und Bürgſchafts- Urkunde
des Stellmachers Karl Andreas Ebert
und ſeiner Ehefrau Marie Magdalens
gebornen Stoebe zu Halle über 1000
Thaler von der Wittwe Amalie Blu-
menthal gebornen Brandis zu Halle
unter Verpfändung des Hauſes Nr. 168
Halle erhaltenes Darlehn, vom 29. Sep
tember reſpective 10. und ausgefertiget
den 11. December 1824, nebſt Hypo-
theken Schein vom 27. October 1826;

h) der Erbvergkeich vom 26. September
und ausgefertiget den 4. October 1816
als Dokument über zweimal 30 Thaler
von dem Schuhmacher Johann Chriſtian
Lange zu Halle zu entrichtendes Mut
tererbe der Geſchwiſter Juliane Roſine
Lange und Johanne Dorothea Henriette
Lange, nebſt Hypotheken Schein vom

d) das Bekenntniß des Halbſpänner Jo
hann Friedrich Fritſche zu Eisdorf
über 300 Thaler Jllaten ſeiner Ehefrau

u

28. Maf 1819 über die laut Verfügung
vom 4. October 1816 erfolgte Eintra-
gung obiger Forderungen auf dem Grund
ſtücke Halle Nr. 468;
der Kauf-Vertrag vom 17. und konfir

mirt den 20. Juni 1806, ingleichen die
Schuld-Verſchreibung vom 11. und con
firmirt den 45. Juli 1806, ingleichen
die Ceſſions- Urkunde vom 23. und aus
gefertiget den 25. April 1815, wonach
der Bürger Johann Zacharias Cocceji
zu Halls unter Bürgfchaftsleiſtung ſei-

ner Ehefrau, gebornen Kundt, dem
Oekonomen Gottfried Wilhelm Kirch-
ner zu Halle 400 Thaler rückſtändige
Kaufgelder verſchuldet, mit Hypotheken
Scheiw über Eintragung dieſer Poſt auf
Nr. 1042 Halle, vom 24. Mai 1826,

ſind verkoren gegangen, und es iſt auf de
ren Amortiſation von den Betheiligten an
getragen worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche
an den vorgedachten Forderungen reſpektive
Dokumenten als Eigenthümer, Ceſſionare,
Pfand' oder ſonſtige Briefs-Jnhaber An
fprüche zu haben vermeinen, hierdurch vor
geladen, im Termine

den 20. April 1846 Vormittags
11 Uhr

vor dem Deputirten Herrn Land und
Stadtgerichts- Rath Bennhold an Ge-
richtsſtelle hierſelbſt, Zimmer Nr. 12, per
ſönlich oder durch gehörig legitimirte Be
vollmächtigte, wozu ihnen die Juſtiz- Kom
miſſarien, Juſtiz-Nath Quinque, Fie
biger und Gödecke allhier in Vorſchlag
gebracht werden zu erſcheinen, und ihre
Anſprüche geltend zu machen, widrigenfalls
damit die Ausbleibenden präcludirt, und die
vorgedachten Dokumente werden amortifirt
werden.

Halle a./S., den 22. Dec. 1845.
Königl. Preuß. Land u. Stadt

gericht.
v. Koene m.



Die bel den FünftelRevieren pro 1846 erforderlichen eichenen Holzwaaren,
200 Cubikfuß rohes Stammholz,
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8000 Quadratfuß 2“ ſtarke Bohlen,
40 ifd, Fuß Säulholz, 9 und 10“ ſtark,

Hundeleitbohlen, 5 breit und 2“ ſtark,
2“ ins [D ſtark, und

4500 dgl. 6“ ſtark
1500 dgl. 5 und 6“ ſtark,
4500 dgl. 4“ ſtark,3000 dgl. 3“ ſtark,2500
2500 dgl. Schienen,
2000 Keilhauenhelme,

ſollen im Ganzen oder getheilt dem Mindeſtfordernden zu liefern verdungen werden.
Dazu iſt auf den 15. Januar 1846 Nachmittags um 2 Uhr auf dem Dampfmaſchi
nenSchachte des Schaafbr. Reviers ein Termin angeſetzt, wozu Unternehmunggsluſtige
einladet

Eisleben, den 31. December 1845.
C. Hahn, Schichtmeiſter.

Tübingen bei L. Fr. Fues find
erſchienen

Reiträge
zur

deutschen Geschichte
insbesondere

zur
Geschichte des dentschen Strafrechts.

Von
Dr. CGart Georg von Wächter,

Kanzler der Universität Tühbingen,
Kowwmaoenthur des Ordens der Württemb. Krone.
gr. 8. 1845. br, u. 1 Rthlr. 16 gGr.

Bei Hinrichs in Leipzig wurde
eben verſandt:
Neue Jahrbücher der Geſchich-
te und Politik. Begrundet von
K. H. L. Pölitz, in Verbindung
mit 66 Gelehrten 2c. herausg. vom Prof.
Fried. Bülau. 1846. Januar.
(12 Monatshefte 6 Thlr.)

Weder reactionaären, noch de-
ſtructiven Tendenzen huldigend, druckt die-
ſes, ſeit 1828 erſcheinende Journal die
Meinung derer aus, welche eine redliche
Entwickelung innerhalb der beſtehenden
Ordnungen ſuchen, und dabei die Wirklich-
keit zur Grundlage und die Wiſſenſchaft
zur Führerin nehmen. Sein Jnhalt iſt von
dauerndem Werthe.

Ein junges gebildetes Mädchen, elterne

loſe Waiſe, ſucht trauriger Verhältniſſe
wegen ein baldiges Unterkommen als La-
dendemoiſelle oder als Führerin einer klei-
nen Wirthſchaft. Sie iſt in weiblichen
Arbeiten beſonders im Schneidern geübt,

und würde die Leitung einiger Kinder gern
mit übernehmen. Geneigte Offerten werden
poste restante Naumburg unter A. B. C.
erbeten.

Auf dem Rittergute zu Friedeburg
ſtehen eine
Kuh, 800 Pfd. ſchwer, zum Verkauf.

friſchmelkende und eine fette

Anzeige.
Es werden diejenigen, welche an mei

nen verſtorbenen Bruder den Seilermei-
ſter A. Pabſt hierſelbſt noch Forderungen
haben, ergebenſt erſucht, ſich baldigſt bei
mir zu melden. Zugleich werden diejenf
gen, welche an meinen gedachten Bruder
noch Zahlungen zu leiſten haben, um de
ren baldige Berichtigung gebeten.

Auch beabſichtige ich das hierſelbſt am
Salzthore gelegene Wohnhaus nebſt Zube-
hör, in welchem bisher das Seiler- und
Handelsgeſchäft ſehr ſchwunghaft betrieben
worden, ſowie die auf hieſigem Weithgar-
ten an der Straße liegende Scheune nebſt
Zubehör auf mehrere Jahre baldigſt zu
verpachten. Bedeutende Vorräthe an Sei-
ler Waaren, Bxranntwein, Moſt und an
dern Handelsgegenſtänden verkaufe ich, um
damit zu räumen, zu den billigſten Preiſen.

Naumburg, den 26. December 1845.
Marie Gutſche geb. Pabſt.

So eben iſt in der Hinrichsſchen
Buchhandlung in Leipzig erſchienen:

Linchke, Dr. Carl Gust. Handbuch
der Ohrenheilhunde. II, Band No-
sologie u. Therapie der Ohbrenkrank-
heiten,. 2. Abthl. gr. 8. Thlr.

Desselben Werkes III, Bd.
(Schluss,) Bearb. von Dr. Ph. Heinr.
Wolſftf in Berlin. (Mit vollständ.
Register u. 4 lithogr. Tafeln.) gr. 8.
25/6 Thlr.

Dieser III. Band auch unter dem
besondern Titel:

o Dr. Ph. Heinrich, die Wer-
venkrankheiten des Ohkrs, die Taub-
stummheit und die Ohrenoperatio-
nen. Mit 4 lithogr. Taf. gr. 8.
28/ Thlr.

Futtererbſen bei Fr. Schlüter.

a. e
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als eDaß mir von höherer Steuerbe
Ghörde vom 1. d. M. eine Königl. Salz
Saniederlage für hieſigen Ort und deren

Sumgegend übertragen iſt, verfehle ich
Snicht zur öffentlichen Kenntniß eines d
Shieſigen und auswärtigen Publikums
Szu bringen, mit dem Bemerken, daß
Sdie Tonne weißes Salz von 405 Pfd.
Szu dem tarifmäßigen Preis für 129
S Thlr. oder 1 Pfd. 102/, Silberpfen
Snig, wie auch Viehſalz die Tonnegd
S (400 Pfd. enthaltend) zu 4 Thlr. in
S jeder beliebigen Quantität, jedoch letz
Seteres unter der im Amtsblatt Nr. 44
S. S. 298 von Einem Hohen Finanze Mir

S niſterio vom 9. November 1845 erlaſ
Sſenen hohen Verfügung enthaltenen
Sgeſetzlichen Vorſchriften, an jeden Salz
Feconſumenten aus hieſiger Salznieder-
Slage verabreicht wird. SS Gerbſtädt, den 2. Januar 1846.

8 W. Prigge. SG S e
Seifenſiederei Verkauf.

Fa milienverhältniſſe wegen bin ich ge
ſonnen, mein hier in der beſten Lage de
legenes Haus worin ſeit einer Reihe von
Jahren die Seifenſiederei mit dem beſten
Erfolg betrieben wird, aus freier Hand zu
verkaufen. Es iſt hier am Platze wei
ter keine Seifenſiederei; dieſelbe iſt voll
ſtändig eingerichtet und kann noch bedeu-
tend vergrößert werden, wenn von dem am
Hauſe befindlichen großen Garten Terrain
dazu genommen wird. Sonſt eignet fich
das Haus aber auch zu jedem andern Ge
ſchäft, und kann die Hälfte der Kauf
ſumme daran ſtehen bleiben. Kaufliebha-
bern ertheilt nähere Auskunft

Wettin a./S., den 3. Januar 1846.
Carl Breitſchuh,

Seifenſieder.

Ein mit guten Zeugniſſen verſehener
militairfreier Oekonomie-Verwalter ſucht
zum 1. April ein Engagement auf Ver
langen könnte derſelbe ſogleich antreten.
Nähere Auskunft ertheilt die Expedition
des Couriers.

Ein tüchtiger Gärtnergehülfe, ſowie zwei
kräftige Burſchen, welche Luſt haben, die
Gärtnerei zu lernen, finden ſpäteßens
Oſtern eine Stellung bei

Gerbſtädt, den 29. Dec. 1845.
C, H. Hinze,

Kunſt und Handelsgärtner.

2 Dreſcher- Familien finden von künf-
tige Oſtern ab Arbeit und Wohnungen auf
dem Vorwerk Langenbogen.

Beilage

e m



Beilage zu Nr. 4 des Couriers, Hall. Zeitung fur Stadt und Land.
6. Januar 1846.
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Dienstag, den

Deutſchland.
Landtags Abſchied

für die
zum achten Provinzial- Landtage verſammelt

geweſenen Stände der Provinz Sachſen.
(Beſchluß von Rr. 3.)

vocationsrecht vei Wieſen Berieſelungs Anlagen.
31) Dem Antrage Unſerer getreren Stände:

den Ünternehmern von BerieſelungsAnlagen auf fm Gemenge lie
genden Wieſen Grundſtücken ein Provocationsrecht gegen die ande
ren Wieſenbeſitzer zur Mitbetheiligung an einem ſolchen Unternehmen
zu verleihen,

wurde nur duich eine Abänderung der 56 und 57 des Geſetzes vom
28. Februar 1843, wonach ein Wieſenbeſitzer gegen ſeinen eigenen Willen
nur durch landesherrliche Verordnung zur Theilnahme an Bewäſſerun-
gen verpflichtet werden kann zu entſprechen ſein. Eine ſo weſent
liche Abänderung eines erſt neuerdings erſchienenen Geſetzes könnte nur
durch ein ſehr dringendes, aus der Erfahrung hergenommenes Bedürf-
niß motivirt werden, weiches für die dortige Provinz um ſo weniger
anzuerkennen iſt, als noch keine Anträge auf Bildung von Genoſſen-
fchaften für Bewäſſerungs Anlagen auf den Grund der angeführten
geſetzlichen Vorſchriften aus derſelben eingegangen ſind.

Ziehzeit des Landgeſindes.
32) Dem Wunſche Unſerer getreuen Stände-

unter Abänderung des 43 der Geſinde- Ordnung vom 8. Novem
ber 1810 den geſetzlichen Umzugstermin für das Landgeſinde auf
den 2. Januar feſtzuſtellen,

werden Wir entſprechen und die in dieſer Beziehung erforderliche
Verordnung erlaſſen.

Höhere Eingangsbeſteuerung fremder Garne.
33) Die befürwortete Erhöhung der Eingangszölle von baum-

wollenen, leinenen und wollenen Garnen iſt ſchon bisher ein Gegen-
ſtand umfaſſender Prüfung und ſorgfältiger Erwägung geweſen, und
es wird eine Beſchlußnahme darüber erfolgen, ſobald die deshalb
unter den Zollvereins Regierungen ſtattfindenden Berathungen been-
digt ſein werden.

Erniedrigung resp. Aufhebung des Ausfuhrzolles für Schafwollo
34) Was den weiteren Antrag betrifft, den Ausgangszoll von

roher Schafwolle, im Jntereſſe der Landwirthſchaft, all:nälig zu er
mäßigen, resp. ganz aufzuheben, ſo kann demſelben, nachdem bereits
durch den mit Belgien unter dem 1. September 1844 geſchloſſenen
Handels und Schifffahrts Vertrag der gedachte Ausgangszoll in Be
ziehung auf die für Belgien beſtimmte Wolle um die Hälfte ermäßigt
worden iſt, für jetzt eine weitere Folge um ſo weniger gegeben wer-
den, als es der im Lande erzeugten Wolle an lohnendem Abſatze nicht
fehlt und ſich nicht annehmen läßt, daß ein ganz oder theilweiſe ſtatt-
findender Wegfall des Ausgangszolls den Wollproduzenten durch Er-
zielung höherer Preiſe weſentlich zu Gute kommen würde.

Unterſtützung der Jnduſtrie des Eichsfeldes.
35) Dem Antrage Unſerer getreuen Stände zur Aufhülfe der

drückenden Lage der Weber und Spinner im Eichsfelde ein Kapital
von 25 bis 30,000 Rthlr. aus Staats Fonds zu bewilligen, um dar-
aus dieſen Gewerbtreibenden Unterſtützungen zur Anſchaffung von Ar-
beits Material zu gewähren können Wir um deshalb nicht entſpre
chen, weil bei der Art dieſes Gewerbebetriebes im Eichsfelde, wonach
die Spinner und Weber nicht für eigene Rechnung, ſondern gegen
Lohn die ihnen von den Fabrikanten gelieferten Materialien verarbei-
ten eine Unterſtützung der Weber und Spinner in der von Unſeren
getreuen Ständen angedeuteten Weiſe nicht ausführbar iſt. Uebrigens
yaben ſich Maßregeln dieſer Art, welche vormals vielfältig ergriffen
worden, erfahrungsmäßig nirgends bewährt.

Durch Gewährung von Vorſchüſſen an die dortigen Fabrikanten
würde aber den Letzteren zum Nachtheile gleichartiger Fabrik Unter
nehmungen in anderen Landestheilen eine Begünſtigung zu Theil wer
den, welche den zahlreichen um Lohn arbeitenden Webern und Spin-
nern ohnehin ſchwerlich in fühlbarer Weiſe zu Statten kommen
möchte. Uebrigens iſt von Unſeren Behörden bereits darauf Bedacht

durch unentgeltliche Vertheilung von Webeſtühlen an flei
tig Weber, ſo wie auf jede andere zuläſſige Weiſe, der Förderung

jeſes JnduſtrieZweiges Vorſchub zu leiſten.
Salzſteuer.

ſes 35) Sollten Wir dereinſt eine weitere Ermäßigung des Salzprei
für angemeſſen erachten, ſo werden Wir über dieſe Maßregel

nach Befinden das Gutachten Unſerer getreuen Stände einholen, kön-
nen ihnen aber nicht verhehlen, daß der Antrag auf eine dem näch-
ſten Provinzial Landtag vorzulegende genaue Zuſammenſtellung über
den Ertrag des Salzverkaufs die den Provinzialſtänden angewieſene
Stellung und Wirkſamkeit überſchreitet. Wir können deshalb auch
keiten Anlaß zu der erbetenen Anordnung finden.

Dagegen iſt bereits vor Eingang des hierauf gerichteten Antra-
ges eine nähere Unterſuchung darüber angeordnet worden ob der hin
ter dem durchſchnittlichen Salzverbrauche im Lande weit zurückblei
bende Satz von 12 Pfund auf den Kopf der Bevölkerung, nach wel
chem in den Gegenden, die der Salzverbrauchs Kontrolle unterliegen,
die abzunehmenden Salzmengen berechnet werden, für die Kreiſe
Worbis, Heiligenſtadt, Mühlhauſen und Nordhauſen aus beſonderen
Gründen einer Ermäßigung bedarf, und es wird nach dem Ergebniſſe
velde Unterſuchung die entſprechende weitere Beſtimmung getroffen
werden.

Stempelſteuer bei Guts Ueberlaſſungen an Deſcendenten.
37) Bevor weitere Maßregeln zu der von Unſeren getreuen Stän-

den befürworteten Erleichterung in der Stempel Abgabe getroffen
werden können, ſind erſt die Erfolge abzuwarten, welche Unſer Be
fehl vom 21. Juni 1844 Geſetzſammlung Seite 253 wegen
Wegfalls des Stempels zu Kauf und Tauſchverhandlungen die zwi
ſchen den Theilnehmern an einer Erbſchaft zum Zwecke der Theilung
der zu letzterer gehörigen Gegenſtände abgeſchloſſen werden auf die
Minder Einnahme an dieſer Steuer äußern wird. Wir behalten Uns
demnächſt vor, nach Befinden der Umſtände und auf jede zuläſſige
Weiſe den Wünſchen Unſerer getreuen Stände durch Befreiung derVerkaufs Verhandlungen wegen Uebereignung der wie von
Aſcendenten an Deſcendenten von der StempelAbgabe zu entſprechen.

Gewerbeſteuer der Bäcker und Schlächter.
38) Der Antrag, daß die von den Bäckern und Schlächtern in

den Städten der erſten und zweiten Gewerbeſteuer Abtheilung zu
entrichtende Gewerbeſteuer fortan nicht, wie es durch die Beilage B.
um Gewerbeſteuergeſetze vom 30. Mai 1820 vorgeſchrieben iſt, nach
er Zahl der Stadtbewohner, ſondern nach Mittelſätzen feſtgeſtellt

werden möge, findet in dem dafür angegebenen Umſtande, daß in
manche jener Städte bedeutende Mengen Brod und Fleiſch eingeführt
werden, ſeine Begründung nicht. Abgeſehen davon, daß dieſer
beim Erlaſſe jenes Geſetzes nicht beachtete Umſtand überhaupt nur
hinſichtlich derjenigen von Unſeren getreuen Ständen nicht näher be
eichneten Städte geltend gemacht werden könnte, in denen er zutrefen ſoll, iſt in der Petition nicht berückſichtigt, daß auch die Bewoh

ner derjenigen größeren und mittleren Städte, in welche nicht unbe
deutende Quantitäten von Brod und Fleiſch anderswoher eingebracht
werden mögen, den geſammten obwaltenden Verhältniſſen nach, bei
Entnahme ihres Bedarfs an dieſen Gegenſtänden immer zunächſt auf
die ſtädtiſchen Bäcker und Schlächter hingewieſen ſind, daß die Ein
fuhr ſich meiſtens auf Roggenbrod und weniger gutes Fleiſch be-
ſchränkt, daß der vortheilhaftere Abſatz von Weizenbrod und beſſerem
Fleiſch den ſtädtiſchen Gewerbetreibenden verbleibt, und daß dieſe ihre
Waaren nicht blos an die bei Berechnung des Gewerbeſteuer Kon
tingents in Anſatz gebrachten Stadtbewohner, ſondern auch an Per
ſonen, welche dabei nicht mitgezählt ſind, nämlich an Fremde und
an Landleute, abſetzen. Die Annahme aber, daß bei Abmeſſung
der Gewerbeſteuer nach der Bewohnerzahl ſich ein höherer Betrag
jedesmal ergebe, als bei der Berechnung der Steuer nach einem an
gemeſſenen Mittelſatze feſtgeſtellt werden würde, wird durch die be
ſtehenden Verhältniſſe nicht beſtätigt, wie denn auch mitunter aus
Orten der dritten Gewerbeſteuer Abtheilung Anträge dahin gemacht
ſind, daß, Behufs Ermäßigung der von den Bäckern und Schlächtern
nach dem Mittelſatze geſetzlich aufzubringenden Gewerbeſteuer, diefe
Steuer nach dem Kopfſatze der Bevölkerung beſtimmt werden möge.

Klaſſenſteuer- Freiheit für die in den Feldzügen 1813 15
gedienten Krieger.

39) Auf den Antrag Unſerer getreuen Stände, wegen Befreiung
von der Klaſſenſteuer derjenigen Perſonen, welche in den Jahren
1813 15 in den vaterländiſchen oder verbündeten Heeren gedient ha
ben und in der letzten Stufe oder als Cinzelne in der vorletzten
Stufe dieſer Steuer veranlagt ſind, haben Wir zuvörderſt eine nähere
Ermittelung des Ausfalls an Steuer angeordnet, welcher die Ge
währung dieſes Antrages zur Folge haben würde und behalten die
weitere Entſcheidung dieſerhalb vor.

Mahl- und Schlachtſteuer.
40) Jn Uebereinſtimmung mit den Anträgen Unſerer getreuen

Stände wird in Erwägung gezogen werden, in wie weit es thunlich
ſei, die Sätze der Mahl- und Schlachtſteuer in einer Weiſe zu er
mäßigen, daß vorzüglich der ärmeren Klaſſe der mahl und ſchlacht



ſteuerpflichtigen Bevölkerung eine Erleichterung verſchafft werde, nud
Sgegriris den Uebergang der mahl und ſchlachtſteuerpflichtigen

tädte zur Klaſſenſteuer zu erleichtern.
Chauſſeebau von Naumburg nach Querfurt.

41) Den chauſſeemäßigen Ausbau der Straße von Gleina nach
Querfurt für Rechnung der Staatskaſſe wollen Wir genehmigen, in
ſofern die Adjacenten oder die betreffenden Kreisſtände ſich zur Ueber
nahme der allgemeinen Chauſſeebau Bedingungen verpflichten. Da
gegen müſſen Wir Anſtand nehmen, den Bau einer Brücke über die

aale bei der Stadt Ziegenrück auf Staatskoſten ausführen zu laſ-
ſen, weil dieſe mit bedeutenden Koſten verknüpfte Anlage bei dem
Mangel ausgebauter Verbindungswege für den allgemeinen Verkehr
nur von untergeordnetem Jntereſſe iſt und der geringe Verkehr dernur 741 Einwohner zählenden Stadt Jiegenrſic mit den für den
Brückenbau erforderlichen Koſten in keinem Verhältniß ſteht.

Wagenſpur im Eichsfelde.
42) Auf den Antrag Unſerer getreuen Stände ſind die Königl.

hannoverſche, die Herzoglich braunſchweigſche, die Kurfürſtlich heſſi-
ſche, ſo wie die beiden Fürſtlich ſchwarzburgſchen Regierungen erſucht
worden, rückſichtlich des Verkehrs mit den zum Regierungsbezirke
Erfurt gehörigen Kreiſen Nordhauſen Mühlhauſen und Worbis die
durch die Verordnung vom 10. Juli 1830 feſtgeſetzte Wagenſpurweite
von 4 Fuß 4 Zoll auch in den jenſeitigen betreffenden Gebietstheilen
einzuführen.

Deich Ordnung.
43) Die Berathung über den Entwurf einer Deich Ordnung ſoll

beſonders beſchleunigt werden.
Für die Kreiſe Wittenberg, Schweinitz, Torgau und Liebenwerda

iſt dem Bedürfniß durch Unſeren Befehl vom 25. April d. J. vor-
läufig abgeholfen worden.

Befugniſſe der Schiedsmänner.
44) Nach dem Antrage Unſerer getreuen Stände wollen Wir
1) von der Vorſchrift, daß bei den Verhandlungen der Schieds

männer keine Bevollmächtigten zugelaſſen werden ſollen, zu
Gunſten der ſtädtiſchen und ländlichen Gemeinden und der Cor
porationen eine Ausnahme geſtatten und

2) dem Antrage daß der Verklagte, welcher auf die Vorladung
des Schiedsmannes ausbleibt, ohne ſeine Abſicht, nicht erſchei-
nen zu wollen, zeitig vorher angezeigt zu haben für die Unter
laſſung dieſer Anzeige eine Geldbuße von 5 Sgr. an die Orts

Armenkaſſe entrichten ſolle.
Unſere Genehmigung ertheilen.

Einſetzung einer Gerichts Kommiſſion in Barby.
45) Auf den Antrag wegen Einſetzung einer Gerichts Kommiſ-

ſion zu Barby haben Wir zwar, bei den dagegen ſprechenden nicht
unerheblichen Bedenken, für jetzt nicht eingehen können Wir habenjedoch Unſeren Juſtiz Miniſter angewieſen Vorſchläge zu einer Ein-
richtung zu machen welche dem Bedürfniſſe örtlicher Rechtspflege
zu entſprechen geeignet iſt. tMündliches Verfahren in UnterſuchungsSachen.

46) Auf den Antrag:
das Schlußverhör, welches nach Unſerer Ordre vom 5. Aug. 1844
(Geſetz Sammlung S. 453) in Unterſuchungen wegen geringerer
Vergehen von der erkennenden Deputation des Gerichts abgehalten
werden ſoll in dem bei der jetzigen Organiſation des Gerichts
e zuläſſigen Umfange auch auf wichtigere Unterſuchungen aus

zudehnen, tgeben Wir Unſeren getreuen Ständen zu erkennen daß Wir, ſobald
die annoch zu ſammelnden Erfahrungen eine Ausdehnung jenes Ver
fahrens zweckmäßig erſcheinen laſſen, ſolche anzuordnen nicht anſte
hen werden.

Erbſchafts Antritt.
47) Dem Antrage Unſerer getreuen Stände, die in dem Allg.

Landrecht Th. J. Tit. 9. 99. 424 428, 430 und 431. über den An-
tritt der Erbſchaften enthaltenen Beſtimmungen aufzuheben und da-
gegen den in der Verfügung des Juſtiz Miniſteriums vom 23. De
zember 1839 aufgenommenen Vorſchlägen Geſetzeskraft beizulegen,
ſteht entgegen, daß nach den Berichten der Mehrzahl der hierüber
vernommenen Gerichte ein dringendes Bedürfniß zu einer Abänderung
der beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften nicht hat anerkannt werden
können und auch die von den Ständen daraus gefolgerten Härten nach
er Verſicherung der Gerichtsbehörden bisher nur ſelten in der Pra

xis hervorgetreten ſind.
Strafverfahren gegen richterliche Beamte.

48) Aus den Aeußerungen über die Geſetze vom 29. März 1844
haben Wir mit Wohlgefallen erſehen, daß Unſere getreuen Stände
den Geiſt dieſer Geſetze richtig aufgefaßt und gewürdigt haben. Soll-

ten ſich bei der Ausführung des g. 40 des Geſetzes ber das Okszi
plinarVerfahren Schwierigkeiten herausſtellen, ſo werden Wir kei-
r h nehmen, eine Abänderung der gedachten Beſtimmung
zu treffen.

Zur Urkunde Unſerer vorſtehenden gnädigſten Beſcheidungen ha
ben Wir gegenwärtigen Landtags Abſchied ausfertigen laſſen, auch
Höchſteigenhändig vollzogen und bleiben Unſeren getreuen Ständen in
Guaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 27. December 1845.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.
von Boyen. Mühler. von Nagler. Rother. i

winvon Thile. von Savigny. von Bodelſch Graf zStolberg. Flottwell. Uhden. von Cie. et s

Dent ſchriftdes Miniſters des Jnnern zu der Petition der ſächſi
ſſchen Provinzial-Stände, wegen Beſchränkung der
Gemeinheitstheilungen hinſichtlich der Gemeinde-
Grundſtücke, insbeſondere der Gemeinde Waldungen.

Wenn der Provinzial Landtag der Provinz Sachſen die Bitte
ausſpricht:

daß das SeparationsVerfahren in Betreff der Gemeinde Wal»
dungen ſuspendirt und eine Anordnung erlaſſen werden möge, wo
nach die 89 109 und 110 der Gemeinheitstheilungs Ordnung vom
7. Juni 1821 nur auf gemeinſchaftliche Privat Waldungen, nicht
aber auf wirkliche Gemeinde Waldungen in Anwendung gebracht
werden dürfen,

ſo finden dieſe Anträge bereits in den beſtehenden Geſetzen ihre Erledk
gung, indem wirkliches Gemeinde und Corporations-Vermögen, gleich
viel, ob daſſelbe in Acker oder Forſt Grundſtücken oder in Berechti
gungen beſteht, der Theilnng unter die einzelnen Mitglieder der Kom
munen, nach den Vorſchriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnung, nicht
unterworfen werden kann. Hierüber, ſo wie über die Unanwendbarkeit
der angeführten Paragraphen der Gemeinheitstheilungs Ordnung auf
Waldungen, welche zum Corporations Vermögen der Gemeinden ge
hören, walten zur Zeit auch bei den Auseinanderſetzungs Behörden
keine Zweifel mehr ob. Dieſe letzteren betreffen vielmehr immer nur
die in einzelnen Fällen zu erörternde Frage

„ob die bisher gemeinſchaftlich genutztes Grundſtücke und Forſten aks
ein gemeinſames Privat Vermögen der angeſeſſeuen Gemeinde Mit-
glieder, namentlich derjenigen, welche urſprünglich die Gemeinde
gebildet haben oder Eigenthum der ganzen Gemeinde ſind, unter
welcher alsdann namentlich auch die ſpäteren neuen Anfſiedler, wie
die Miether und Einlieger, in gewiſſem Sinne mitbegriffen werden.

Die Löſung dieſer Zweifel iſt eine weſentliche Aufgabe des gegenwärtig
bereits der Begutachtung des Staats Raths vorliegenden Geſetzes wo
gen näherer Beſtimmung der Theilnahmrechze der GemeindeWMitglie
der an gemeinſchaftlich benutzten Vermögensſtücken.

Die von den Ständen erbetene
baldige Emanation dieſes Geſetzes

ſteht demnach zu erwarten. Bis ſie erfolgt iſt, werden die Regterun
gen und General Kommiſſionen, in Folge neuerlichſt wiederholt ihnen
ertheilter Anweiſung, dahin wirken, daß den Gemeinden durch unbe
e geeilunge Provorationen keine Beeinträchtigung ihres Vermögens
erwachſe.

Jn Betreff der Anwendung der 88. 109 und 110 der Gemeinheits-
theilungs-Ordnung, wonach die Raturaltheilung eines gemeinſchaftli
chen Privat Waldes ganz oder theilweiſe nur zuläſſig iſt, wenn die
einzelnen Antheile zur forſtmäßigen Benutzung geeignet bleiben, oder
wenn ſie vortheilhaft als Acker oder Wieſe benutzt werden können, ſo
wie über die Wirkung der ausgeführten Forſttheilungen auf Land und
Forſtkultur, ſind gründliche Erörterungen veranlaßt, welche bezüglich
der Provinz Sachſen noch nicht vollſtändig beendet ſind, deren Reſultat
aber abgewartet werden muß, um mit Sicherheit beurtheilen zu können,
ob es im ſtaatswirhſchaftlichen und Landeskultur- Jntereſſe rathſam
ſei, dem weiteren Antrage des Landtags

die Verordnung vom 28. Juli 1838, nach welcher Behufs einer Go
meinheitstheilung von Ackerfeldmarken die Zuſtimmung des vierten
Tyeils der Jntereſſenten zur Provocation erforderlich iſt, auch auf
die zu einer Orts Feldmark gehörigen und insbeſondere auch auſ
ſolche Waldungen auszudehnen, welche für ſich eine Mark ausmachen,

Folge zu geben.
Berlin, den 1. December 1845.

von Bodelſchwingh.



Braunſchweig, d. 30. Dec. Jn Gemäßheit einer
heute erſchienenen herzoglichen Verordnung vom 27. d. M.
tritt eine nochmalige Vertagung der Stande ein. Es ha
ben ſich dieſelben erſt am 16. Februar k. J. hier wieder
u verſammeln indem die Verhandlungen der zur Pruü-

eng des Staats Haushaltes niedergeſetzten ſtandiſchen Kom

miſſion noch nicht ſo weit vorgeruckt ſind, daß die Wieder
verſammlung der Stande (nach der erſten Vertagung ſchon
am 5. Januar k. J.) angemeſſen erſcheint.

Dresden, d. 2. Jan. Heute eröffneten beide Kammern
der Standeverſammlung ihre durch vierzehntagige Ferien un
terbrochenen Sitzungen.

Frankreich.
Paris, d. 30. Decbr. Mit unerwartet ſtarker Majo

rktät iſt Herr Sauzet zum Praſidenten der Deputirtenkammer
gewählt worden er hatte 213 Stimmen Dufaure, der Can-
didat der vereinten Oppoſitionen, nur 147; miniſterielle Ma
jorität bei der erſten Wahloperation: Sechsundſechzig. Der
Sieg der conſervativen Partei iſt ſo entſchieden, daß die mei-
ſten Organe der Oppoſition ihn nicht, wie ſie ſonſt wohl ge
than, durch ſophiſtiſche Auslegungen zu verkleinern ſuchen.

Die Deputirtenkammer hat heute ihre Vicepraſidenten er
nannt die Wahl fiel auf die vier Candidaten der conſervati-
ven Partei. Von 352 Stimmen hatte Bignon 210, Lepelle-
tier d'Aulnay 202, Debelleyme 189 und Duprat 188; die
abſolute Majorität war 177; ſomit entſchied gleich das erſte
Scrutinium; die Genannten wurden als Vicepraſidenten pro-
clamirt Billault, Candidat der Oppoſition, erhielt nur 152
Stimmen.

Oſtindien.
Die oſtindiſche Ueberlandpoſt aus Bombay, 1. Decem-

ber, iſt zu Marſeille angekommen; ſie' bringt kriegdro-
hende Bericht von der Grenze von Lahore. Die Seikhs
regen ſich; ihre Truppen ziehen an den Sutledge, die
anglo indiſche Jnvaſion abzuwehren.

Amerika.
Ueber London erfahrt man, daß der Steamer „Cam-

bria“ am 28. Decbr. zu Liverpool eingelaufen iſt. Er brachte
Nachrichten aus Neuvork vom 14. Decbr. ſammt der ganzen
(ſehr weitläufigen) diplomatiſchen Correſpondenz zwiſchen dem
Staatsſecretar Buchanan und dem engliſchen Geſandten Pa-
kenham, die Oregonfrage betreffend. Aus Washington wird
ganz unerwartet, aber fur ſicher, gemeldet, daß die Unter
handlung über das Oregongebiet, die man fur ganz abgebro
chen hielt, von Pakenham durch neue Vergleichsvorſchlage wie
der eröffnet worden iſt. Auch die Unterhandlungen mit Me
riko ſind wieder aufgenommen und im beſten Gang; die Ver-
einten Staaten proponiren, California anzukaufen.

Vermiſchtes.
Die „Rhein und Moſel-Zeitung“ meldet aus Ka

blenz vom 27. Dec. Folgendes: Jn verwichener Nacht,
Morgens gegen 5 Uhr, hatten wir das fur gegenwartige
Jahreszeit höchſt ſeltene Phaänomenon, daß bei einem heftig
aus Weſten wehenden Sturme ein ſtarkes Gewitter uber
unſere Gegend hinzog. Mit den in das Brauſen des Stur-
J ſich miſchenden Donnerſchlaägen wechſelten häufige Blitze,

e nur dunkel durch den dicht herabfallenden Hagel ihr
Das Donnern gab ſich
zu erkennen. Die Mo-

aus ihren Ufern, und die

rothes Licht verbreiten konnten.
e als ein anhaltendes Droöhnen

trat in Folge des Unwetters
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vom Weſterwalde nach dem Markte auf dem Wege hier
her begriffenen Fuhrleute mußten, vom Wetter uberfallen,
ihre Pferde auf der Straße ausſpannen, indem die Thiere
in der argen Finſterniß durch das Leuchten der Wetterſtrah
len und das Getoöſe des Donners und Sturmes ſo wie das
Brauſen des Hagelſchlages ſcheu wurden. Schon ſeit meh
reren Tagen bemerkte man einen enorm tiefen Barometer-
ſtand, woraus ſich auf eine außerordentliche NaturErſchei
nung ſchließen ließ.“

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde
Magdeburg, den 3. Januar. Nach Wispeln.)

Weizen 54 61 Gerſte 30 33Roggen 45 47 Hafer 23 2
Leipzig, den 31. December.

Nach Dresduner Scheffeln.

Weizen 5 15 Ny bis 6 NRoggen 4 2Gerſte 2 18. 2 720Hafer 1 27 2 2Rappſaat 6 e 15
W. Rübſen 6 10 BeeS. Rübſen s e 10 a 5 12Oel, der CEtr. 13 15 e v 13 e 17

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 4. Januar Abends 6 Uhr am Unterpegel 9 Fuß 9 Zoll,
am 5. Januar Morg. 6 Uhr am Unterpegel,9 Fuß 11 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 4 Januar: Nr. 6 und 3 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 4. bis 5. Januar.

Jm Kronprinzen Hr. Rittergutsbeſ. Graf v. Malzahn a. Bran-
denburg. Hr. Juſtizrath v. Bergen a. Kaſſel. Hr. Baurath Weg
ner a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Schmidt a. Magdeburg Wilke
a. Offenbach, Rotger a. Bernburg William a. Cöthen.

Stadt Zürich Hr. Major a. D. v. Eberſtein a. Nordhauſen. Hr.
Portepéefähnr. v. Eberſtein a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Duncker
a. Mainz, Dammann a. Hettſtedt, Oetting a. Magdeburg Lüdecke
a. Dresden Schulz a. Berlin.

Engliſcher Hof: Die Hrrn. Kammerherren Baron v. Helldorf a. Be
dra, v. Kroſigk a. Grune. Die Hrrn. Kaufl. Rawald a. Havel
berg Heyne a. Berlin Feiſt a. Mainz.

Goldnen Ring Hr. Gutsbeſ. Voigt a. Taucha. Hr. Ockon. Scher
witz a. Schörtau. Die Hrrnu. Kaufl. Anders u. Schmidt a. Leipzig.

Goldunen Löwen Die Hrrnu. Kaufl, Franke a. Erfurt, Böttcher a.
Stettin Hulchmann a. Chemnitz. Hr. Galantertehdlr. Kellner a.
Berlin. Hr. Amtm. Werner a. Emmery. Hr. Buchhdlr. Acker
mann a. Würzburg

Schwarzen Bär: Hr. Gymnaſ. Range a. Lützen. Hr. Holzhdkr.
Joſt a. Weißenfels. Hr. Kaufm. Bernheim a. Eupen. Hr. Pfer-
dehdlr. Jüdel a. Merſeburg. Hr. Modelkeur Lauber a. Berlin.

Stadt Hamburg Hr. Partik. v. Kraft a. Berlin. Hr. Kaufm.
Minder a. Stettin. Hr. Amtm. Herrmann a. Dahlen. Hr. Lieut.
v. d. Horſt a. Hannover. Hr. Rittergutsbeſ. Kanofski a. Königs
berg.

Goldnen Kugel: Hr. Bäckermſtr. Selbmann a. Chemnitz. Hr. Rent.
Meinecke a. Leipzig. Hr. Kaufm. Luſt a. Bamberg. Hr. Poſa
mentier Juſt a. Eisleben. Hr. Oekon. Linke a. Wittenberg. Hr.
Oekon. Jnſp. Zintſch a. Budweis. Hr. Verw. Schwarzkopf a.
Magdeburg.

Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Kaufl. Herrmann a. Würzburg Maul
a. Berlin Grägner a. Breslau. Hr. Prediger Reuter a. Wendorf
Hr. Holzhdlr. Waldmann a. Berlin.



Bekanntmachungen.
Am Sonnabend, den 10. d. M., Vor

mittags 10 Uhr, ſollen im hieſigen Thale
neben dem Maſchinengebäude eine Partie
hölzerner, größtentheils noch brauchbarer
Röhren, desgl. altes Bauholz, zwei eiſerne
Ofenkaſten, einiges altes Eiſen, Kupfer
und Meſſing, meiſtbietend gegen baare
Zahlung verkauft werden und werden
darauf Reflectirende eingeladen, zu dem
bezeichneten Termine ſich einzufinden.

Halle, den 2. Januar 1846.
Königl. Thalamt.

Hiermit mache ich meinen ſehr verehr
ten Kunden die ergebene Anzeige, daß ich
mit dem heutigen Tage meine

Porzellan, Steingnt-
und Glas- Handlungaus dem Colbatzky' ſchen Hauſe, Markt

und SchmeerſtraßenEcke, in das der Ma-
dame Thiemann gehörige Haus, Leip
zigerſtraße Nr. 279 neben der alten Poſt,
verlegt habe. Jndem ich nun für das mir
bis hierher geſchenkte Vertrauen beſtens
danke, bitte ich, mir daſſelbe auch in mei-
nem neuen Lokale zu Theil werden zu laſ
ſen, welches ich durch Reellität und billige
Preiſe zu erhalten ſuchen werde.

Halie, den 3. Januar 1846.
Wittwe Kannegießer.

Peſtalozzi's wohlgetroffendſtes
Bildniß nach dem Oxiginalgemälde von
1811 mit Facſimile zu 15 und 20 Sgr.
in der Lithogr. Anſtalt von L. Gaſt, Al-
ter Markt Nr. 543.

Jäger können jetzt und Pharmaceuten
Oſtern C. placirt werden.

Kuckenburg, Leipzigerſtraße Nr. 285.

Von heute an täglich friſche Pfannku
chen beſter Qualité, bei

Halle, den 5, Januar 1846.
Theodor Saalwächter.

Ein Parterrelogis, in welchem auf Ver
langen ein Laden eingerichtet werden kann,
iſt von Oſtern an zu vermiethen Schmeer-
ſtraße Nr. 709.

Neue elegante Wagen jeder Art, nach
den neueſten Façons, ſo wie Schlitten und
Geſchirre auch in ſehr gutem Zuſtande
befindliche gebrauchte Wagen ſtehen zum

Verkauf Steinweg
haus. C. Koch,Sattler und Wagenbauer.

KautſchoucAuflöſung, das beſte Erhal-
tungsmittel für Stiefeln und Lederzeug,
bei Fr. Schlüter, große Steinſtraße

Nr. 1717 am Waiſen
dabenden
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Haar-Arrangements
ſind ſo eben in neuer, ſehr großer Aus-
wahl angekommen.

C. E. Stracice.
Für Theologen.

Herabgeſetzter Preis. Von dem nachſtehenden ſchätzbaren und allgemein
als ein treffliches Hülfsmittel zum Studium der Bibel anerkannten Werke haben
wir nur noch eine geringe Anzahl Exemplare auf dem Lager, welche wir noch zu dem
beigeſetzten ſehr ermäßigten Preiſe erlaſſen
hen ſind

und durch alle Buchhandlungen zu bezie-

K. G. Haupt's Bibliſche
Real- und Verbal Encyklopäcdie

in hiſtoriſcher, geographiſcher, phyſiſcher, archäologiſcher, exegeckſcher
und praktiſcher Hinſicht

oder

Handwörterbuch über die Vibel,
zur Beförderung des richtigen Verſtehens und gründlichen Erklaärens der in der hekligen
Schrift vorkommenden Sachen, Wörter, Redensarten c. 3 Bde. 221 Druck

bogen). 8. Herabgeſetzter Preis: 3 Thlr. 12 Gr.
Baſſeſche Buchhandlung.

Vom 1. Januar 18446 an erſcheint
in unſerm Verlage:

Allgemeine Zeitung
für

Chriſtenthum und
Kirche.

Herausgegeben von M. A. Zille.
Es wird dieſe Zeitung für eine offene

Ausgleichung der confeſſionellen
Gegenſätze, für die Heranbildung
der verſchiedenen Kirchen zu einer
höhern Einheit zu wirken ſuchen und
dadurch zur Vermittlung der reformatori
ſchen Wünſche und Vorſchläge, ſo wie zur
Beruhigung der Gemüther beizutragen be
müht ſein. Sie will offene, allſeitige
verſöhnende Verſtändigung befördern.
Sie wird den Geiſt und das Weſen des
Chriſtenthums unverrückt feſthalten, eben
deshalb aber auch den wiſſenſchaftli-
chen Forderungen eines gründlichen
ſelb ſtändigen Denkens zu genügen
ſtreben.

Hauptgegenſtände der c
chung werden ſein: der bibliſche vom
Geiſt durchdrungene Lehrgehalt,
die gottesdienſtlichen Einrichtun-
gen und die Kirchenverfaſſung, des-
gleichen die auf dieſe Gegenſtände Bezug

zeitgeſchichtlichen Ereig-
niſſe, Verordnungen 2e., ſo wie end
lich die betreffenden Schriften beſonders
die Flugſchriften. Je feſter die All-
gemeine Zeitung für Chriſtenthum
und Kirche ihren Standpunkt, der ſich

über dem Kampfplatze der Confeſſionen
und der dogmatiſchen Partheien befindet,
behaupten wird, um ſo mehr wird ſie ſtets
den unchriſtlichen Zwieſpalt der confeſſio
nellen Verhältniſſe, ſo wie die Unfruchtbar
keit der dogmatiſchen Streitigkeiten ins Auge
faſſen.

Wie nun die Allgemeine Zeitung
für Chriſtenthum und Kirche ſich
nicht im Dienſte einer Confeſſion oder ei
ner dogmatiſchen Parthei befindet, ſo auch
überhaupt nicht im Dienſte des geiſtlichen
Standes; ſie erſcheint für den gro-
ßen Kreis aller denkenden und
gebildeten Gemeindeglieder aus
allen Ständen und Berufsarten aller
Confeſſionen. Sie wird alſo eine kirch-
liche Zeitung für die Gemeinde
ſein, nicht aber eine Kirchenzeitung im ge
bräuchlichen Sinne.

Wöchentlich erſcheinen wenig-
ſten s 2 Nummern Bogen) in hoch 4
auf Velinpapier, mit Beilagen; Preis
vierteljährlich 1 Thlr. Jn ſer-
tionsgebühren 2 Ngr. für die geſpatte-
ne Petitzeile oder Raum.

Alle Buchhandlungen, Poſtaäamter und
Zeitungsexpeditionen, durch welche auch Pro
ſpecte und die in einigen Tagen erſcheinen
den erſten Nummern zu erhalten ſind, neh-
men Beſtellungen an.

Wir empfehlen dieſes zeitgemäße Unter-
nehmen allen Freunden der kirchlichen Fort-
bildung zu chriſtlicher Einigkeit und Ein-
tracht.

Leipzig, im December 1845.
Renger'ſche Buchhandlung
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